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Ziel der Vorlage:
- Information über die Potentialstudie Windenergie 2014 und zur eingeschränkten 

Übertragbarkeit der Ergebnisse auf die Gegenwart
- Information über die Planungsinitiative über Windenergieanlagen im Bereich der A44  

/ Röllingsen
 
Historie:
Im Jahr 2014 wurden im Rahmen der Potentialstudie Windenergie Flächen für die Errichtung 
von Windenergieanlagen im Soester Stadtgebiet identifiziert (vgl. Anlage 1). Vor dem 
Hintergrund der rechtlichen Änderungen seit Erstellung der Studie sind die Ergebnisse zwar 
nicht unmittelbar auf die Gegenwart übertragbar, können jedoch als Überblick über die 
verschiedenen Restriktionen und Herausforderungen in Sachen Windenergie dienen. 
 
Der Untersuchung im Jahr 2014 lagen als harte Tabukriterien Pufferzonen von 800 m rund 
um Allgemeine Wohngebiete und von 600 m rund um sonstige Siedlungsbereiche zugrunde. 
Daneben wurden als weitere harte Tabukriterien u.a. Naturschutz- und FFH-Schutzgebiete 
angesehen. Nach Abzug zusätzlicher weicher Kriterien konnten im Ergebnis der Studie acht 
Weißflächen (Voraussetzung war eine Größe von mehr als 3 ha) identifiziert werden (vgl. 
Seite 5 in Anlage 1). Zu beachten ist, dass Fläche 7 bereits im Flächennutzungsplan 
enthalten und Fläche 8 für die Entwicklung des Gewerbegebiets Wasserfuhr vorgesehen ist. 
 
Die Ergebnisse der Potentialstudie sind aufgrund der zahlreichen rechtlichen Änderungen in 
den vergangenen Jahren nur eingeschränkt übertragbar. Beispielhaft können die 
europäischen Vogelschutzgebiete genannt werden, welche in der Studie 2014 als weiche 
Tabukritierien berücksichtigt wurden. Eine der letzten wichtigen Änderungen war die 
Einführung einer Öffnungsklausel in § 249 Abs. 3 BauGB. Durch diese wird den 
Bundesländern die Möglichkeit eingeräumt, einen Mindestabstand für die nach § 35 Abs.1 
Nr. 5 BauGB privilegierten Windenergieanlagen von maximal 1.000 m zu regeln. Bislang gibt 
es in NRW nur die eher empfehlende Regelung von 1.500 m. Die Landesregierung erarbeitet 
jedoch derzeit einen Gesetzentwurf, mit dem ein verbindlicher Mindestabstand für nach § 35 
BauGB zu beurteilende Windnenergieanlagen von 1.000 m bzw. 720 m für 
Repowering eingeführt werden soll. Dieser Abstand würde für die nach § 35 BauGB zu 
beurteilenden Anlagen gelten, jedocht nicht für die Genehmigung von Anlagen innerhalb von 
Bebauungsplänen, da diese nach § 30 BauGB zu beurteilen sind.
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Planungsinitiative Windenergie südlich der A 44 / Röllingsen

Für Fläche 4 der Potentialstudie, östlich von Röllingsen gelegen, wurde der Verwaltung das 
in Anlage 2 angehängte Planungskonzept übermittelt um über die Fläche ins Gespräch zu 
kommen. Ein Genehmigungsantrag für die Anlagen wurde nicht gestellt. Der Fläche wird 
gemäß des Planungskonzeptes ein Potential für 2-3 Windenergieanlagen zugerechnet. Die 
Studie enthält zudem Visualisierungen, die die Windenergieanlagen aus unterschiedlichen 
Perspektiven zeigen.  

Anlagen

1 Anlage 1_Potentialstudie Windenergie 2014
2 Anlage 2_Planungskonzept Röllingsen
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